
Panoramafreiheit

§ 59 Abs. 1 Satz 1 UrhG bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen

Ein Werk befindet sich im Sinne dieser Vorschrift an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen, wenn es von
Orten aus, die unter freiem Himmel liegen und für jedermann frei zugänglich sind, wahrgenommen werden
kann. Diese Voraussetzung ist auch dann erfüllt, wenn ein Werk nicht ortsfest ist und sich nacheinander an
verschiedenen öffentlichen Orten befindet. Ein Werk befindet sich bleibend an solchen Orten, wenn es aus
Sicht der Allgemeinheit dazu bestimmt ist, für längere Dauer dort zu sein.

Die Panoramafreiheit erfasst daher beispielsweise Werke an Fahrzeugen, die bestimmungsgemäß im
öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Dabei kann es sich etwa um Werbung auf Omnibussen oder
Straßenbahnen handeln, die den Anforderungen an Werke der angewandten Kunst genügt. Das
Fotografieren und Filmen im öffentlichen Raum würde zu weitgehend eingeschränkt, wenn die Aufnahme
solcher Fahrzeuge urheberrechtliche Ansprüche auslösen könnte. Künstler, die Werke für einen solchen
Verwendungszweck schaffen, müssen es daher hinnehmen, dass ihre Werke an diesen öffentlichen Orten
ohne ihre Einwilligung fotografiert oder gefilmt werden.

1https://juristi.club/juristikon/entry/456-panoramafreiheit/

https://juristi.club/juristikon/entry/6874-59-abs-1-satz-1-urhg/?synonym=20675
https://juristi.club/juristikon/entry/1054-werbung/
https://juristi.club/juristikon/entry/1121-einwilligung/
https://juristi.club/juristikon/entry/456-panoramafreiheit/

